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Der Bürgermeister
 
 
 
Vorlagennummer:  20/0006 
Vorlagenart:   Beschlussvorlage öffentlich 
Datum:   13.03.2026 
 
Federführend:  1.201 - Haushalt und Steuerung 
 
Bearbeitung:    Jörg Kaminski 
 
 

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK): Feststellung des 

Jahresabschlusses 2023 
 

Beratungsfolge:   

13.04.2026 Senat zur Senatsberatung 

28.04.2026 Hauptausschuss zur Vorberatung 

30.04.2026 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Jahresabschluss 2023 mit einem Überschuss von 33.604,11 € wird gem. § 92 Abs. 3 
 GO S-H zur Kenntnis genommen. 
 
2. Dieser Betrag wird anteilig der Freien und der Zweck-Rücklage zugewiesen. 
 
3. Der dazugehörende Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2026/14953), der am 
 11.03.2026 abschließend im RP-Ausschuss beraten wurde, wird zur Kenntnis 
 genommen. 
 
 

Beteiligungsverfahren: 
1.201.7 – Stiftungsverwaltung zustimmend 
  
  
  

 
 
Maßnahme: 
vorgeschrieben durch: Gemeindeordnung S-H 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Nein  

 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 47 f GO: 
Nein  

 

1 von 45 in Zusammenstellung



 

Vorlage 20/0006 
Seite: 2 / 2 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
Nein  

 
Begründung: 
Satzungsgemäß erfolgen Überschussverwendungen in die Rücklagen 
 
Anlage(n): 
1 - JJK JA 2023 und Prüfb (öffentlich) 

 
 
 
 
 
 
 

  

Bürgermeister Jan Lindenau   

 
[Dokumentende 
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► Nr.  VO/2026/14953
öffentlich

Lübeck, 26.02.2026

Bearbeitung: Yvonne Boller (E-Mail: yvonne.boller@luebeck.de Telefon: 122-7101)

Stiftung St. Johannis - Jungfrauenkloster - Bericht über die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2023

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o. a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts zum 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechnungsprüfungsamt  

Februar 2026 

 

  

 

 

Jungfrauenkloster 

Stiftung St. Johannis-  
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GO - Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 

JA - Jahresabschluss 

JJK - St. Johannis-Jungfrauenkloster 

KGr - Kontengruppe 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 

 

Tabellenverzeichnis 

 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre ...................................................................................... 6 

Tabelle 2: Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen .................................................................. 10 

Tabelle 3: Rücklagenentwicklung ............................................................................................................. 12 

 

  

7 von 45 in Zusammenstellung



 

 

Seite 5 

1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen 

Rechts. Sie wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der 

Gemeindeordnung (GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, 

demnach unterliegen die Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt 

(RPA). 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den JA und den Lage-

bericht mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 

beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsgrenzen durch-

geführt. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem Bericht aufgeführt. 

Prüfungsgegenstand war der JA 2023. Dieser wurde im Januar 2025 vom Bürgermeister unter-

zeichnet und dem RPA zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung fand mit Unterbrechungen von Juli bis 

Dezember 2025 statt.  

Die Stiftung JJK ist eine Anstaltsstiftung, d.h. sie setzt ihr Vermögen für den Stiftungszweck ein. Das 

Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (dem Kloster und Waldflächen u. a. in Waldhusen) 

und Kapitalvermögen. 
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2 Vorjahre 

Folgende Feststellungen aus vorhergehenden Prüfungen sind noch nicht abschließend geklärt. 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2012 

Eigenkapital Der Ausweis weicht 

von der vorge-

gebenen Gliederung 

ab. Freie und Zweck-

rücklage sind der 

Ergebnisrücklage 

zuzuordnen. 

Durch Änderung des 

Stiftungsgesetzes vom 

23.06.2020 sei es jetzt 

möglich, entsprechend 

vorzugehen.  

Die freie und die Zweck-

rücklage wurden 2023 in die 

korrekte Kontenart 203 

Ergebnisrücklage umgebucht 

(s. Tz. 4.1.3). 

JA 2016 

Lagebericht:  

Wert des Baum-

bestandes 

Im Lagebericht soll 

auf die Wert-

entwicklung des 

Waldes hingewiesen 

werden. 

Die Zustimmung der 

Verwaltung liegt vor. Es 

seien dafür aussage-

kräftige und voll-

ständige Inventare 

erforderlich. 

Im Lagebericht zum JA 2023  

werden Inventurdaten für das 

Frühjahr 2025 angekündigt 

(siehe Tz. 5). 

 

3 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung JJK wurde für das Jahr 2023 in der Sitzung der Bürgerschaft am 

29.09.2022 beschlossen1 und dem Innenministerium vorgelegt. Mit dem JA 2022 wurden zusätz-

liche Ermächtigungen in Höhe von 99 TEUR für die Kontengruppe (KGr) 52 Aufwendungen für 

Sach- und Dienstleistungen übertragen. 

4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der 

Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

4.1 Bilanz  

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Der Jahresüberschuss 

stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung überein. 

 

1 Vgl. VO/2022/11262. 
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Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und 

Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem abgestimmt. 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig, formell gibt es jedoch beim Eigenkapital Abweichungen vom 

Muster zu § 48 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik). Die Kontenart 200 

existiert in den VV-Kontenrahmen nicht. Die freie und die Zweckrücklage wurden 2023 der Konten-

art 203 Ergebnisrücklage zugeordnet (siehe auch Tz. 4.1.3). Das Stiftungskapital wird jedoch weiter 

unter dem Konto 2009000 ausgewiesen. Das RPA empfiehlt die Verwendung eines Kontos der 

Kontenart 201 Allgemeine Rücklage. Die allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder 

Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen.2 

Laut Stellungnahme zum Bericht über die Prüfung der JA 2022 und 2023 der Stiftung Vereinigte 

Testamente3 habe sich die HL bewusst dazu entschieden, das Stiftungskapital gesondert auszu-

weisen. Das Stiftungskapital im engeren Sinne unterliege einem besonderen Schutz. Die Ein-

haltung der Pflicht zur Kapitalerhaltung müsse nach außen dokumentiert werden durch einen 

gesonderten Ausweis in der Bilanz. Es sei sich für eine von den VV-Kontenrahmen abweichende 

Gliederung des Eigenkapitals entschieden worden, da diese kein Stiftungskapital kennten. 

Gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik dürfen neue Posten hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt 

nicht von einem vorgeschriebenen Posten erfasst wird. Dies ist im Anhang anzugeben.  

2023 wurde eine Folgeinventur durchgeführt. Das Anlagegut Waldaufwuchs (Buchwert 

5,3 Mio. EUR) wurde allerdings nicht auf der Inventarliste bestätigt. Auf Nachfrage der Stiftungs-

verwaltung hat der Stadtwald zwar bestätigt, dass die Baumbestände weiterhin vorhanden seien 

und der Aufwuchs nicht durch Naturereignisse dauerhaft beschädigt sei. Inventurdaten des 

Waldes wurden allerdings 2023 für frühestens im Frühjahr 2024 in Aussicht gestellt. Im Lage-

bericht wurden die Inventurdaten für das Frühjahr 2025 angekündigt (siehe auch Tz. 5). 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche 

Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2023 geprüft 

wurden, sind: 

• Wald, Forsten, 

• Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

• Stiftungskapital, 

• Vorgetragenes Jahresergebnis und 

• Sonstige Verbindlichkeiten. 

  

 

2 Vgl. Erläuterungen zur GemHVO-Doppik, 20.12.2018, § 25 Rücklagen. 

3 Vgl. Stellungnahme des Bereichs Haushalt und Steuerung vom 25.03.2025, VO/2025/14153. 
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 Sonstige Vermögensgegenstände 

 

 31.12.2022 Veränderung 31.12.2023 

Kontenart 178 5.618 EUR +22.835 EUR 28.453 EUR 

Der Anstieg bei den sonstigen Vermögensgegenständen wird durch das Konto 1781135110 - 

Gegenkonto debitorische Kreditoren (23 TEUR, VJ: 1 TEUR) verursacht. Es handelt sich um das 

Ergebnis der Verbuchung einer Rückzahlung vom Gasversorger des JJK aufgrund der Gaspreis-

bremse in 2023 (siehe auch Tz. 4.2.1). Die Abrechnung und Rückzahlung erfolgte erst Anfang 2024, 

ergebniswirksam wurde allerdings noch korrekt in 2023 gebucht. Es handelt sich also um eine 

antizipative Rechnungsabgrenzung. Der Ausweis erfolgte als sonstiger Vermögensgegenstand. 

In der Doppik ist jedoch vorrangig die Bilanzposition sonstige Forderungen zu nutzen.4 Da eine 

Gaslieferung zugrunde liegt, hätte der Ausweis unter der Kontenart 179 sonstige privatrechtliche 

Forderungen erfolgen müssen. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2022 Veränderung 31.12.2023 

KGr 18 926.890 EUR +63.807 EUR 990.697 EUR 

Neben dem laufenden Geschäftskonto (8 TEUR) und einem Tagesgeldkonto (281 TEUR) bestehen 

die liquiden Mittel aus zwei Termingeldanlagen über insgesamt 500 TEUR und einer Spareinlage 

über 200 TEUR. 

Das RPA überprüfte die Kontostände aller Konten, erhebliche Kontobewegungen wurden nachvoll-

zogen. Es gab keine Beanstandungen. 

  

 

4 Vgl. Landesministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Doppisches Haushaltsrecht, 2.2.5 Sonstige 

Vermögensgegenstände (Kto.178), www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/inneres-sicherheit-

verwaltung/doppisches-haushaltsrecht/Bilanz, abgerufen am 06.11.2025. 
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 Ergebnisrücklage 

 

Rücklagen 31.12.2022 Veränderung 31.12.2023 

Konto 2009010 Freie Rücklage 73.061 EUR -73.061 EUR 0 EUR 

Konto 2009020 Zweckrücklage 228.812 EUR -228.812 EUR 0 EUR 

Kontenart 203 Ergebnisrücklage 0 EUR +301.873 EUR 301.873 EUR 

Die freie und die Zweckrücklage wurden in die korrekte Kontenart 203 Ergebnisrücklage umge-

bucht. Der geänderte Ausweis wird im Anhang beschrieben und der Stand der Rücklagen mit 

73 TEUR in der freien und 229 TEUR in der Zweckrücklage benannt. 

4.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fort-

geschriebenen Planansätze sind richtig dargestellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit 

dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die Stiftung schließt im Gegensatz zum VJ (Jahresfehlbetrag -88 TEUR) und zum Haushaltsplan 

(Jahresfehlbetrag -209 TEUR) mit einem Jahresüberschuss von 34 TEUR ab, näheres siehe Tz. 4.2.1. 

Im Folgenden werden die geprüften Positionen der Ergebnisrechnung dargestellt. Eine weitere 

wesentliche Position, privatrechtliche Leistungsentgelte (und die zugehörigen EZ), wurde nicht 

systematisch im Rahmen des JA 2023 geprüft. 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

 Ergebnis  

2022 

Fortgeschriebener  

Ansatz 

Ergebnis  

2023 

KGr 52 -310.518 EUR -475.889 EUR -221.716 EUR 

 

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus folgenden Konten zusammen: 
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Tabelle 2: Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen 

Konto Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 

5211001    Unterhaltung der Hochbauten 141.624 EUR 31.177 EUR 

5221000    Unterhaltung sonst. unbewegl. Vm 107.719 EUR 134.695 EUR 

5241004    Sonst. Bewirtschaftungsk. der Grst. 39.726 EUR 46.209 EUR 

Im VJ waren die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hochbauten (Konto 5211001) durch die 

Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung des JJK deutlich höher.  

Der Aufwand bleibt deutlich hinter den Planungen zurück. Dies liegt zum einen, wie im Anhang 

geschildert, an geringen Unterhaltungsaufwendungen in den Wohnungen des JJK. Zum anderen 

wurde mit steigenden Energiepreisen (Konto 5241004) geplant, allerdings wurde dies durch die 

Gaspreisbremse in 2023 abgemildert. 

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 5221001) handelt es sich 

um die Bewirtschaftung des Stiftungswaldes durch den Bereich Stadtwald. Dieser Aufwand ist 

zwar gegenüber dem VJ angestiegen, die Erträge aus Holzverkäufen wurden allerdings auch 

gesteigert. Die Planüberschreitung wurde durch die Mehreinnahmen gedeckt. 

Mit dem JA 2023 wurden 136 TEUR Ermächtigungen übertragen. Aufwendungen dürfen gemäß 

den Erläuterungen zum § 23 GemHVO-Doppik nur übertragen werden, soweit nach den 

Planungen des Folgejahres ein Jahresüberschuss erwartet wird (JJK plante 2024 mit einem Fehl-

betrag von 160 TEUR.) oder eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde. Es lagen 

2023 keine Aufträge für die übertragenen Mittel vor, die 136 TEUR hätten nicht nach 2024 über-

tragen werden dürfen. (Von den übertragenen Mittel wurden 2024 nur 32 TEUR aufgewendet.) 

Die AZ für Sach- und Dienstleistungen (KGr 72) betrugen 234 TEUR. Die Differenz zu den Auf-

wendungen entstand hauptsächlich durch die Abgrenzung der Gaslieferung für das JJK. Aus der 

Endabrechnung für 2023 ergab sich durch die Energiepreisbremse eine Erstattung in Höhe von 

23 TEUR. Diese Erstattung minderte zwar den Aufwand, die EZ erfolgte allerdings erst Anfang 

2024. 

 Sonstige Aufwendungen 

 

 Ergebnis  

2022 

Fortgeschriebener  

Ansatz 

Ergebnis  

2023 

KGr 54 -20.481 EUR -44.871 EUR -31.504 EUR 

Zu den sonstigen Aufwendungen zählen auch die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an 

Gemeinden. Es wurden 18 TEUR an die HL für Personalkosten erstattet. Die Personalkosten sind 

13 von 45 in Zusammenstellung



 

 

Seite 11 

gegenüber dem VJ um insgesamt 3 TEUR (17%) gestiegen. Der Anstieg beruht unter anderem auf 

einer zusätzlichen Stelle, die seit Dezember 2022 besetzt war. 

Außerdem beruht der Anstieg ggü. dem VJ auf einer Gutachtenerstellung für die Waldflächen 

(8 TEUR in 2023). 

Die Auszahlungen (AZ) lagen mit 84 TEUR deutlich über dem Aufwand. Dies lag an den AZ für die 

Vorsteuer und die Umsatzsteuerzahllast, die unter die Kontengruppe 74 fallen und ergebnis-

neutral sind. (Aus dem gleichen Grund fallen auch die sonstigen EZ deutlich höher aus als die 

sonstigen Erträge.) 

4.3 Finanzrechnung 

Der fortgeschriebene Planansatz und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Die Finanz-

rechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmt mit dem Finanz-

buchhaltungssystem überein. 

Neben den bereits in der Ergebnisrechnung geprüften Positionen wurde als weitere wesentliche 

Position die privatrechtlichen Entgelte nicht systematisch im Rahmen des JA 2023 geprüft. 

4.4 Anhang  

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen 

Mustern. 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände anzugeben, die dazu führen, dass 

der JA ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Im Anhang wird 

erläutert, dass der nachrichtlich aufgeführte Bestand fremder Finanzmittel (495 TEUR) in der Finanz-

rechnung keine inhaltliche Relevanz hat. 

5 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 22.01.2025 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. 

Im Lagebericht wird darauf hingewiesen, dass die künftige Leistungsfähigkeit der Stiftung durch 

die Ertragssituation aus der Bewirtschaftung der klösterlichen Forste bestimmt werde. Die Wert-

entwicklung des Waldes wird jedoch nicht dargestellt. Der Bilanzwert geht auf eine Inventur in 

2004 zurück. Gemäß § 52 GemHVO-Doppik hat der Lagebericht eine Analyse der Vermögenslage 

zu enthalten. 
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Seit dem Bericht zum JA 20165 weist das RPA darauf hin, dass im Lagebericht nicht auf die Wert-

entwicklung des Waldes eingegangen wird und damit die tatsächlichen Vermögensverhältnisse der 

Stiftung nicht ausreichend dargestellt werden. Der Stiftungsverwaltung standen allerdings neuere 

Daten nicht zur Verfügung. Laut Lagebericht wurden Daten zum Frühjahr 2025 avisiert. Laut einer 

aktuelleren Auskunft des Stadtwaldes ist mit Daten nicht vor Ende 2026 zu rechnen. 

6 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Im Lagebericht wird der Vermögenserhalt damit belegt, dass das Stiftungskapital in 2023 nicht 

geschmälert wurde. Der Erhalt des Stiftungsvermögens war damit gegeben.  

Die Stiftung JJK setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) unmittelbar und die Erträge aus den 

Forsten und dem Kapitalvermögen zur Verwirklichung des Stiftungszwecks, der Unterhaltung und 

Verwaltung eines Stifts für alleinstehende Damen ein, die das 50. Lebensjahr überschritten haben. 

Tabelle 3: Rücklagenentwicklung 

Jahr Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

 Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent- 

nahme 

EUR 

Ein- 

stellung 

EUR 

End- 

stand 

EUR 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent- 

nahme 

EUR 

Ein- 

stellung 

EUR 

End- 

stand 

EUR 

2017 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2018 242.073 13.020 0 229.053 204.663 0 0 204.663 

2019 229.053 0  12.075 241.128 204.663 0 24.149 228.812 

2020 241.128 215 0 240.913 228.812 0 0  228.812 

2021 240.913 160.920 0 79.993 228.812 0 0 228.812 

2022 79.993 6.932 0 73.061 228.812 0 0 228.812 

2023 73.061 0 0 73.061 228.812 0 0 228.812 

2023 gab es mangels Beschluss über den JA 2022 (88 TEUR Jahresfehlbetrag) keine Entnahme aus 

den Rücklagen. 

7 Zusammenfassung 

Die Stiftung JJK schloss 2023 im Gegensatz zum VJ und zum Haushaltsplan mit einem Jahres-

überschuss (34 TEUR) ab. 

Seit dem Bericht zum JA 2016 weist das RPA darauf hin, dass im Lagebericht nicht auf die Wert-

entwicklung des Waldes eingegangen wird und damit die tatsächlichen Vermögensverhältnisse der 

Stiftung nicht ausreichend dargestellt werden. Die Übertragung von Ermächtigungen in Höhe von 

 

5 Vgl. Stiftung JJK -Bericht über die Prüfung der JA 2015 und 2016 vom 13.06.2022, VO /2022/11451 und Stiftung JJK- 

Prüfungsbericht zu den JA 2017 bis 2020 vom 08.06.2023, VO/2023/12535.  
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